
gadiere, leitende Mitarbeiter nnd an
dere Angehörige des Betriebes teil. 
Auf Grund des bereits im Ermitt
lungsverfahren vom Staatsanwalt 
eingelegten Protests legte der Be
triebsleiter in der Hauptverhand
lung dar, wie in Zukunft die ASAO 
Nr. 1 konsequent durchgesetzt wer
den soll.
In Auswertung des Verfahrens 
brachte der Betriebsleiter zum Aus
druck, daß die in dieser'Form durch
geführte Hauptverhandlung wesent
lich dazu beigetragen habe, den Al
koholmißbrauch auf den Baustellen 
zu unterbinden.
In unserem Kreis, in dem die land
wirtschaftliche Produktion vor
herrscht, war allgemein bekannt, daß 
in einigen Genossenschaften wäh
rend der Arbeitszeit Alkohol getrun
ken wird, ohne daß es bisher ernst
hafte Bemühungen gab, dagegen vor
zugehen. Aus diesem Grunde führten 
wir das Hauptverfahren gegen einen 
Traktoristen der LPG O., der wäh
rend der Arbeitszeit Alkohol getrun
ken und danach mit seinem Traktor 
einen Verkehrsunfall verursacht 
hatte, in dieser LPG durch. Zu der 
Verhandlung hatten wir die Vor
sitzenden anderer LPGs eingeladen. 
Das geschah u. a. auch deshalb, weil 
der LPG-Vorsitzende den Alkohol-
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K u l a s z e w s k i  schlägt in NJ 1964

S. 216 vor, für LPG-Hauswirtschafts- 
gebäude, die auf zugewiesenem Bau
land errichtet wurden, ein Grund
buchblatt zu schaffen. Wir halten 
dies ebenfalls für notwendig. Im In
teresse klarer Rechtsverhältnisse be
züglich der Hauswirtschaften, insbe
sondere der Sicherung von Krediten, 
haben wir gemeinsam mit dem Rat 
des Kreises Weißenfels — Sachgebiet 
Grundbuch — einen entsprechenden 
Verbesserungsvorschlag ausgearbei
tet.
Der Vorschlag sieht vor, daß für die 
Hauswirtschaften ein „Gebäude
grundbuchheft“ angelegt wird. Im 
Grundbuch des als Hauland zuge
wiesenen Grundstücks sollte an rang
bereiter Stelle (u. U. auch erstrangig) 
ein Nutzungsrecht auf Grund des 
LPG-Gesetzes in Verbindung mit den 
Musterstatuten zugunsten des Bau
willigen mit Hinweis auf das anzu
legende Gebäudegrundbuchheft (im 
Gegensatz zur Bezeichnung „Eigen
heim-Grundbuchheft“) eingetragen 
werden. Sofern eine vorrangige Ein
tragung nicht in Frage käme, sollte 
bei etwa vorhandenen Belastungen 
das Baugrundstück aus der Pfand
haft entlassen werden.

genuß in der Arbeitszeit geduldet, ja; 
sogar unterstützt und im konkreten 
Fall dem Traktoristen den Arbeits
auftrag erteilt hatte, obwohl er 
wußte, daß dieser unter Alkoholein
fluß stand. Der LPG-Vorsitzende 
legte die Ursachen für die Verletzung 
der ASAO Nr. 1 und die Maßnahmen 
des Vorstandes zur künftigen Ein
haltung dieser gesetzlichen Bestim
mungen in der Hauptverhandlung 
eingehend dar. Dadurch wurden auch 
die Vorsitzenden der anderen LPGs 
zur kritischen Überprüfung ihres 
eigenen Verhaltens veranlaßt, und sie 
erhielten wertvolle Anregungen für 
die Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit in ihrer Genossen
schaft.
Diese Beispiele sollen zeigen, daß die 
richtige Entscheidung des Einzelfalles 
— in den meisten Fällen wurden 
Strafen ohne Freiheitsentzug ausge
sprochen — nur die eine Seite der 
Wirksamkeit der gerichtlichen Haupt
verhandlung ist. Für die Bekämp
fung des Alkoholmißbrauchs insge
samt ist es unerläßlich, den Einzel
fall in geeigneter Weise zu nutzen, 
um die begünstigenden Bedingungen 
und Ursachen unter Mitwirkung der 
gesellschaftlichen Kräfte aufzudecken 
und zu beseitigen.

GÜNTER RAPS, Direktor 
des Kreisgerichts Schleie

Auf dem zum Gebäüdegrundbuch- 
heft gehörenden Bestandsblatt wäre 
analog der Regelung hinsichtlich des 
Eigenheim-Grundbuchheftes das Flur
stück zu vermerken, jedoch ohne 
Größe, und außerdem in den Spalten 
5—7 ein Hinweis wie: Nutzungsrecht 
für individuelle Hauswirtschaft siehe 
Grundbuch ... Bestandsblatt ... In 
Abt. I des Gebäudegrundbuchheftes 
selbst sollte dann der Eigentümer 
der Hauswirtschaft eingetragen wer
den; die Abteilungen II und III soll
ten für die Eintragung von Belastun
gen, insbesondere für die dem Eigen
tümer durch die Deutsche Bauern
bank für den Bau gewährten Kredite 
zur Verfügung bleiben.
Der Verkauf der Hauswirtschaft und 
damit auch die Regelung der Über
nahme des Kredits müßte dann durch 
notarielle Beurkundung erfolgen.
Die Ansicht, die Anlegung eines be
sonderen Grundbuchblatts für Haus
wirtschaften sei nicht erforderlich, da 
das persönliche Eigentumsrecht am 
Gebäude und eventuelle Belastungen 
im Grundbuch des zugewiesenen Bau
landes mit vermerkt werden könn
ten, teilen wir nicht. Wollte man so 
verfahren, dann würde das Grund
buch — zumdl wenn es sich um pri
vate Grundstücke handelt, die in die

Genossenschaft eingebracht wurden 
— äußerst unübersichtlich, und dar
unter müßte die Rechtssicherheit 
leiden.
Der Landwirtschaftsrat sollte sich 
dieses Problems annehmen und es 
einer Regelung zuführen.

FRITZ H. SANDER, Staatlicher Notar
GERHARD LAVGALI ES, Leiter
des Staatlichen Notariats Weißenfels
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Die von K u l a s z e w s k i  geschilder
ten Fälle lassen erkennen, daß es in 
der Praxis beim Verkauf von LPG- 
Hauswirtschaftsgebäuden eine Reihe 
von Unklarheiten gibt, die zur unter
schiedlichen Behandlung und evtl, 
sogar zur Benachteiligung des Eigen
tümers der Hauswirtschaft führen 
können. Es ist deshalb erforderlich, 
durch eine gesetzliche Regelung Klar
heit zu schaffen.
Der von Kulaszewski, S a n d e r  und 
L a u g a 1 i e s vorgeschlagene Weg 
erscheint hierzu durchaus geeignet. 
Letzten Endes kommt es dabei we
niger darauf an, ob das Hauswirt
schaftsgebäude im Grundbuchblatt 
des Baugrundstücks oder auf einem 
gesonderten Blatt eingetragen wurde, 
sondern darauf, eine Form zu finden, 
die die Rechtsverhältnisse an den 
Hauswirtschaftsgebäuden und den 
Grundstücken klar und übersichtlich 
erkennen läßt. Entschließt man sich 
für ein gesondertes Haus-Grund
buchblatt, dann müßte jeweils im 
Grundbuchblatt des Grundstücks, auf 
dem das Hauswirtschaftsgebäude er
richtet ist, die Übertragung des Nut
zungsrechts für die Errichtung eines 
Hauswirtschaftsgebäudes eingetragen 
werden.

Ein wesentlicher Vorteil der grund- 
buchlichen Eintragung des Haus
wirtschaftsgebäudes besteht auch 
darin, daß das Gebäude unabhängig 
vom Grundstück zur Sicherung von 
Bankkrediten, Kaufpreisforderungen 
u. ä. dinglich belastet werden kann.

Dr. WOLFGANG EULITZ, Justitiar
im Landwirtschaftsrat der DDR
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Besondere Beachtung finden die Verantwortung 
der LPG für die schöpferische Weiterentwick
lung ihrer Statuten, die Qualifizierung der 
Frauen und Jugendlichen, die Rechte und 
Pflichten der LPG bei der Erhöhung der Bo
denfruchtbarkeit und der rationellen Nutzung 
des Bodens, die Entwicklung der zwischengenos
senschaftlichen Einrichtungen und die Bestim
mungen über die materielle Verantwortlichkeit 
der Genossenschaftsbauern.

Bei der Benutzung des Kommentars ist zu be
rücksichtigen, daß nur das LPG-Gesetz selbst 
erläutert wurde und verschiedene wichtige Kom
plexe des LPG-Rechts, wie die Mitgliedschaft, 
die Vergütung der Arbeit u. a., gar nicht oder 
nur kurz behandelt werden konnten.

Gebäudegrundbuchheft
für LPG-Hauswirtschaftsgebäude
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